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Vorwort zum Nachtrag Nr. 22, gültig ab 1. August 2025 

Dieser Nachtrag beinhaltet folgende Änderungen und Anpassungen:  
 
1. Die folgenden Änderungen und Anpassungen erfolgen auf-
grund des Abgleichs mit dem KSVRIV.  
Folgende Konten wurden aus dem Rechnungskreis 300 gestrichen: 

300.1410 Sparguthaben  
300.1420 Obligationen 
300.1430 Aktien 
300.1440 Anteilscheine (inkl. Fonds-Anteile) 
 

2. Konten für die 13. AHV-Rente 
Für den Erlass von Rückerstattungsforderungen im Zusammenhang 
mit der 13. Rente wurden noch folgende Konten neu eingeführt: 

212.3374 Erlass Rückerstattungsforderungen (RF) 13. Rente 
und für die ausserordentlichen Renten zusätzlich 
212.3375 Erlass Rückerstattungsforderungen (RF) 13. Rente 

ausserordentliche Renten 
Die Konten werden ab 1.1.2026 eröffnet.  
 
3. Lastenausgleich FAK – neue Randziffern, neue Konten 
Für die Verbuchung der Lastenausgleichszahlungen wurden bisher 
alle möglichen Arten von Konten verwendet und auch die Verbu-
chung selbst ist sehr unterschiedlich vorgenommen worden. Teil-
weise wurden neben dem Geldfluss im laufenden Jahr zusätzlich 
auch Abgrenzungen für das laufende Jahr gebucht. Als Folge davon 
zeigen die statistischen Auswertungen ein unplausibles Bild. 
Um eine einheitliche Verbuchung zu gewährleisten, wurden die 
Randziffern 754 – 757 und die folgenden Konten für die Verbu-
chung des Lastenausgleichs neu eingeführt: 

5xx.1780  Abgrenzung Lastenausgleich FAK aktiv 
5xx.2780  Abgrenzung Lastenausgleich FAK passiv 
5xx.3076 Lastenausgleich FAK effektiver Mittelabfluss im laufen-

den Jahr 
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5xx.3077 Lastenausgleich FAK Abgrenzung Prognose zusätzli-
cher Aufwand für das laufende Jahr 

5xx.4076 Lastenausgleich FAK effektiver Mittelzufluss im laufen-
den Jahr  

5xx.4077 Lastenausgleich FAK Abgrenzung Prognose zusätzli-
cher Mittelzufluss für das laufende Jahr 

Die kantonale Stelle, die den Lastenausgleich durchführt, kann die 
Durchführung wie bisher verbuchen.  
 
4. Anpassung der Rz 711 
Korrektur des Verweises auf Rz 7017 WBB anstatt auf Rz 6017 
WBB wie in der bisherigen Version. Diese Anpassung betrifft nur die 
deutsche Version.  
 
5. Zusätzliche medizinische Abklärungen - Betreuungsentschä-
digung 
Für die Beurteilung des Anspruchs auf eine Betreuungsentschädi-
gung können die Ausgleichskassen zusätzliche Unterlagen und Aus-
künfte von Ärzten und Ärztinnen verlangen. Die dadurch entstande-
nen Kosten sind gemäss Art. 45 ATSG vom Versicherungsträger 
(EO-Fonds) zu übernehmen.  
Die Verbuchungen sind gemäss Rz 748 vorzunehmen.  
Aus diesem Grund werden im Rechnungskreis 214 die folgenden 
Konten eröffnet: 
214.3221  Allgemeine Abklärungsmassnahmen – Arztberichte 
214.4622  Rückforderungen Abklärungsmassnahmen.  
 
6. Anpassung der Rz 1207 
Um den Ausgleichskassen bei der Finanzierung der übertragenen 
Aufgaben mehr Flexibilität zu gewähren, wird Rz 1207 dahingehend 
angepasst, dass auf quartalsweise Vorschüsse für die Finanzierung 
der übertragenen Aufgaben verzichtet werden kann, wenn sicherge-
stellt ist, dass keine Querfinanzierung über einen anderen Rech-
nungskreis stattfindet (Ausnahmen siehe Rz 1206). 
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7. Aufhebung der Rz 1208   
Im Zusammenhang mit der Neuformulierung von Rz 1207 ist Rz 
1208 gegenstandslos geworden und wird aufgehoben. 
 
Die Änderungen sind mit 8/25 gekennzeichnet.  


